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Antrag 
ULB Fraktion im Stadtrat Breisach 

Vorsitzender: Jürgen Langer 
Ihringer Landstraße 8 

79206 Breisach am Rhein 
Tel.: +49 (0) 7667 906 97 82 
Fax: +49 (0) 7667 906 97 94 

E-Mail: langer.j@posteo.de 

 

 

 
Antrag der Umweltliste Breisach zum TOP 4 der 
Verwaltungs- und Sozialausschusssitzung am  
02.10.2018 zur Festlegung der Sitzverteilung auf  
Wohnbezirke bei unechter Teilortswahl 
 
 
Die Umweltliste Breisach beantragt der Verwaltungs- und Sozialausschuss möge beschließen dem 
Gemeinderat zu empfehlen die Sitzverteilung zur Kommunalwahl 2019 laut Berechnung gemäß 
Gemeindeordnung, Empfehlung des Städtetags und laut der Hauptsatzung der Stadt Breisach an-
zupassen und die Sitzverteilung in der Hauptsatzung entsprechend den aktuellen Bevölkerungsan-
teilen zu ändern. 
 
Begründung: 
 
Die Rechtsgrundlagen sind eigentlich in der Beratungsvorlage bereits genannt. 
 

- Die Eingemeindungsverträge sehen vor, dass im Wege der unechten Teilortswahl eine den 
örtlichen Verhältnissen und dem Bevölkerungsanteil angemessene Verteilung im Gemein-
derat gewährleistet wird. 

- Die Hauptsatzung der Stadt Breisach sieht in § 14 Abs. 3 vor, dass die Sitzverteilung vor 
jeder allgemeinen Gemeinderatswahl zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen ist. 

- Laut Berechnung der Sitzverteilung in der Beratungsvorlage ist eine Anpassung erforderlich 
und somit notwendig. Laut Vorlage ergibt sich für die Kernstadt 17 Sitze, Gründlingen 3 
Sitze, Nieder- und Oberrimsingen je zwei Sitze. 

 
Wenn wir bei Wahlen in Breisach am Rhein demokratischen Grundsätzen gerecht werden, und die 
Verhältnisse entsprechend gerecht im Stadtrat spiegeln wollen, ist es geboten, sich an die eigenen 
demokratischen Rechtsgrundlagen zu halten. Anders wäre es den Wählern wohl kaum zu vermit-
teln, warum der Stadtrat eine abweichende Sitzverteilung zu Gunsten eines Teilortes beschließen 
würde. Außerdem würde der Stadtrat gegen die eigene Hauptsatzung verstoßen. 
 
 
Daher stellt die Umweltliste Breisach o.g. Antrag. 
 
Wir bitten die Fraktionen für unseren Antrag um ihre Unterstützung. 

Für die Umweltliste Breisach, 

 

 

           Jürgen Langer 
     Fraktionsvorsitzender       Breisach, 29.09.2018 


